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Anhang 1: Testreihen gemäß Anhang II Teil 4 Kapitel I Nummer 1 Buchstabe b der Delegierten 
Verordnung (EU) 2020/686 

 

b) das Tier wird einer der folgenden Testreihen unterzogen: 

i) Wird der Spenderhengst während eines Zeitraums von mindestens 30 Tagen vor dem Datum der 
ersten Samengewinnung und während des Gewinnungszeitraums kontinuierlich in der 
Besamungsstation gehalten und kommen keine Equiden in der Besamungsstation direkt mit 
Equiden mit niedrigerem Gesundheitsstatus als dem des Spenderhengstes in Berührung, so 
werden die Tests gemäß Buchstabe a an Proben durchgeführt, die dem Spenderhengst 
mindestens einmal jährlich zu Beginn der Reproduktionssaison oder vor der ersten Gewinnung von 
Samen zur Verbringung in einen anderen Mitgliedstaat in Form von frischem, gekühltem oder 
gefrorenem Samen frühestens 14 Tage nach dem Datum des Beginns der Haltungsdauer von 
mindestens 30 Tagen vor dem Datum der ersten Samengewinnung entnommen wurden 
(verpflichtende Routinetests); 

ii) wird der Spenderhengst während eines Zeitraums von mindestens 30 Tagen vor dem Datum der 
ersten Samengewinnung und während des Gewinnungszeitraums in der Besamungsstation 
gehalten, darf aber die Besamungsstation während des Gewinnungszeitraums gelegentlich unter 
der Verantwortung des Stationstierarztes für einen Gesamtzeitraum von weniger als 14 Tagen 
verlassen, oder kommen andere Equiden in der Besamungsstation direkt mit Equiden mit 
niedrigerem Gesundheitsstatus in Berührung, so werden die gemäß Buchstabe a 
vorgeschriebenen Tests wie folgt durchgeführt: 

— mindestens einmal jährlich an Proben, die dem Spenderhengst zu Beginn der 
Reproduktionssaison oder vor der ersten Gewinnung von Samen zur Verbringung in einen anderen 
Mitgliedstaat in Form von frischem, gekühltem oder gefrorenem Samen frühestens 14 Tage nach 
dem Datum des Beginns der Haltungsdauer von mindestens 30 Tagen vor dem Datum der ersten 
Samengewinnung entnommen wurden; 

und 

— während des Zeitraums der Gewinnung von Samen zur Verbringung in einen anderen 
Mitgliedstaat in Form von frischem, gekühltem oder gefrorenem Samen wie folgt: 

— im Fall des vorgeschriebenen Tests gemäß Buchstabe a Ziffer i anhand von Proben, die 
höchstens 90 Tage vor dem Datum der Gewinnung von Samen zur Verbringung in einen anderen 
Mitgliedstaat gezogen wurden, 

— im Fall des gemäß Buchstabe a Ziffer ii vorgeschriebenen Tests anhand von Proben, die 
höchstens 30 Tage vor dem Datum der Gewinnung von Samen zur Verbringung in einen anderen 
Mitgliedstaat gezogen wurden, es sei denn, der Status des Spenderhengstes als Nichtausscheider 
wird mittels Virusisolationstest, PCR oder PCR in Echtzeit anhand von Proben einer Aliquote des 
gesamten Samens bestätigt, die höchstens 6 Monate vor dem Datum der Gewinnung von Samen 
zur Verbringung in einen anderen Mitgliedstaat gezogen wurden, und der Spenderhengst wurde 
einem Serumneutralisationstest auf die equine virale Arteritis mit einer Serumverdünnung von 
mindestens 1:4 unterzogen, dessen Befund positiv war, 

— im Fall des vorgeschriebenen Tests gemäß Buchstabe a Ziffer iii anhand von Proben, die 
höchstens 60 Tage vor dem Datum der Gewinnung von Samen zur Verbringung in einen anderen 
Mitgliedstaat gezogen wurden, der im Fall der PCR oder der PCR in Echtzeit an drei Proben 
(Abstriche) durchgeführt werden kann, die am selben Termin gezogen wurden; 
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iii) erfüllt der Spenderhengst nicht die Bedingungen gemäß den Ziffern i und ii und wird der Samen 
zum Zweck der Verbringung in einen anderen Mitgliedstaat als gefrorener Samen gewonnen, so 
werden die gemäß Buchstabe a vorgeschriebenen Tests anhand von Proben durchgeführt, die 
dem Spenderhengst wie folgt entnommen werden: 

— mindestens einmal jährlich zu Beginn der Reproduktionssaison; 

— während der Lagerzeit gemäß Anhang III Teil 1 Nummer 2 Buchstabe b und bevor der Samen aus 
der Besamungsstation verbracht oder verwendet wird, anhand von Proben, die nicht früher als 
14 Tage und nicht später als 90 Tage nach dem Datum der Samengewinnung gezogen wurden. 

Abweichend von Ziffer iii zweiter Gedankenstrich sind die Probenahme nach der Samengewinnung 
und der Test auf die equine virale Arteritis gemäß Buchstabe a Ziffer ii nicht erforderlich, wenn der 
Status des serologisch positiv reagierenden Spenderhengstes mittels Virusisolationstest, PCR oder 
PCR in Echtzeit mit Negativbefund anhand von Proben einer Aliquote des gesamten Samens des 
Spenderhengstes, die zweimal jährlich im Abstand von mindestens 4 Monaten gezogen werden, als 
Nichtausscheider bestätigt wurde und der Spenderhengst mit Positivbefund einem 
Serumneutralisationstest auf die equine virale Arteritis mit einer Serumverdünnung von 
mindestens 1:4 unterzogen wurde. 

 

 

 


